
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 40/017/2013 
 
 

 Ausschuss für Schule und Kultur am 02.05.2013 
 
Zu Punkt 8: Ferienbetreuung und Betreuung an Freitagnachmittagen an den 

Förderschulen für Geistige Entwicklung 
- Konzeptionen des Kreises Mettmann und der Kreisvereinigung 
Mettmann der Lebenshilfe e.V. 

 
Der Ausschuss begrüßt die zeitnahe Realisierung der Ferienangebote. Die Umsetzung müsse 
ausgewertet und die Angebote weiter entwickelt werden. Es wird angeregt, bei der Fortschreibung des 
Konzeptes auch Eltern einzubinden. 
 
Die Verwaltung bestätigt, dass auf Basis der Erfahrungen in den Sommerferien das Angebot ab 2014 
auch auf die Oster- und Herbstferien ausgeweitet werden soll. 
 
Frau Haase stellt auf Nachfrage klar, dass die Gestaltung der Betreuung an Freitagnachmittagen nicht 
in der Verantwortung der Verwaltung liegt. Diesbezüglich soll eine unmittelbare vertragliche Regelung 
zwischen den Eltern und der Lebenshilfe getroffen werden. 
 
Herr Hermann erläutert, dass es sich bei den für die Ferienangebote eingesetzten FSJ-Kräfte um jene 
handelt, die bereits während des Schuljahres der Schule vom Schulträger zur Verfügung gestellt 
werden und somit den Kindern bereits vertraut sind. 
 
Der Vorsitzende lässt über die Beschlussvorschläge Nr. 1 (Kreistag) und Nr. 2 (Kreisausschuss) 
zusammen abstimmen. 
  
Beschluss: 
 
1. Der Kreistag des Kreises Mettmann beschließt das Konzept über die Durchführung einer 

Ferienbetreuung an den Förderschulen für Geistige Entwicklung in der Trägerschaft des Kreises 
Mettmann. 

 
2. Beim Produkt 03.02.03 (Schule an der Virneburg) werden für das Jahr 2013 für die Durchführung 

der Ferienbetreuung weitere 1.500 € freigegeben. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreisausschuss am 01.07.2013 
 
Zu Punkt 15: Ferienbetreuung und Betreuung an Freitagnachmittagen an den 

Förderschulen für Geistige Entwicklung 
- Konzeptionen des Kreises Mettmann und der Kreisvereinigung 
Mettmann der Lebenshilfe e.V. 

 
Landrat Hendele weist darauf hin, dass die Konzeption heute nur vorberaten und abschließend erst in 
der Sitzung des Kreistages am 15.07.2013 beschlossen wird. Für die Entsperrung der Mittel sei 
jedoch abschließend der Kreisausschuss zuständig. 
 



   

KA Köster-Flashar bittet darum, bei der Bemessung der Elternbeiträge eine soziale Staffelung zu 
berücksichtigen, um Kinder aus einkommensschwachen Haushalten nicht von dem Angebot 
auszuschließen. Zudem soll bei der Evaluation auch das Votum der Eltern erfragt werden.  
 
Frau Haase sagt zu, dies in Gesprächen mit der Lebenshilfe zu thematisieren und in der nächsten 
Sitzung des Ausschusses für Schule und Kultur über das Ergebnis zu berichten. 
 
Anschließend erfolgte die Abstimmung über folgenden 
  
Beschluss: 
 
3. Der Kreistag des Kreises Mettmann beschließt das Konzept über die Durchführung einer 

Ferienbetreuung an den Förderschulen für Geistige Entwicklung in der Trägerschaft des Kreises 
Mettmann (Anlage 4). 

 
4. Beim Produkt 03.02.03 (Schule an der Virneburg) werden für das Jahr 2013 für die Durchführung 

der Ferienbetreuung weitere 1.500 € freigegeben. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
  

 
 

 
  
Das Ergebnis der Beratungen aus der Sitzung des Kreistages vom 15.07.2013 finden Sie zur 
Ergänzungsvorlage 40/017/2013/1. 
  
   
 


